
Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
  zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).
· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung - (BauNVO) in der
  Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2
  des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
  (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
  des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
· Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018
  (GVBl. I/18, [Nr.39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I/23, [Nr.18]).
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vorhabenbezognener Bebauungsplan
Nr. E 46 -Karls-

mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan

Gemeinde Wustermark / OT Elstal

Blatt 4 - Teil B Textliche Festsetzungen

Blatt 3 - Teil A Zeichnerische Festsetzungen, Bereich Ost

Blatt 2 - Teil A Zeichnerische Festsetzungen, Bereich Mitte

Blatt 1 - Teil A Zeichnerische Festsetzungen, Bereich West

Blatt 1

Blatt 3
Blatt 2

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan E 46 -Karls-
mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan gehören:

Verfahrensvermerke
1. Katastervermerk

Die verwendete Plangrundlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.
Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragung
der neuzubildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Wustermark, den .............................. .............................................
Datum Hersteller der Planunterlage

2. Ausfertigung
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am  ... . ... .20... die Abwägung der vorgebrachten
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange geprüft und den Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen und die
Begründung gebilligt. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Wustermark, den .............................. ..............................
Datum Bürgermeister

3. Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt
Auskunft zu erhalten ist, sind am  ... . ... .20...  im Amtsblatt der Gemeinde Wustermark Nr. .../...
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist mit der
Bekanntmachung in Kraft getreten.

Wustermark, den .............................. ..............................
Datum Bürgermeister

Art der baulichen Nutzung

TF 1
(1) Die Teilfläche SO 1 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung -Mitarbeiter Wohnen- dient der Unterbringung

von Personal des Karls Erlebnis-Dorfes. Zulässig sind:
· ein Apartmenthaus zur temporären Unterbringung von Personal des Karls Erlebnis-Dorfes,
· maximal 7 Gebäude zur Wohnnutzung als Einzelhäuser zur Unterbringung von Personal des Karls Erlebnis-Dorfes.

TF 2

(1) Die Teilfläche SO 2 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung -Wirtschaftshof- dient als Waren- und
Zwischenlager für das Karls Erlebnis-Dorf. Zulässig ist die Errichtung von Lagerhallen und von Mitarbeiterbereichen.

TF 3
(1) Die Teilfläche SO 3 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung -Erlebnis-Dorf- dient als Freizeitpark vorwiegend

der Unterbringung touristisch geprägter Freizeiteinrichtungen und Fahrgeschäfte, der Unterbringung von Beherbergungen,
Manufakturen und Schauproduktionen sowie der Herstellung, Präsentation, Vermarktung und dem Verkauf von Produkten aus den
Sortimenten gemäß TF 18. Zulässig sind:
· Beherbergungen mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Verkaufsflächen gemäß textlicher Festsetzungen TF 17, TF 18 und TF 19,
· Handwerksbetriebe mit Schauproduktion,
· Ausstellungseinrichtungen,
· Freizeitpark-Attraktionen und Fahrgeschäfte,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· kulturelle Einrichtungen (z.B. Kino, Theater, Showbühnen),
· Kreativ-Kunstwerkstätten,
· Eventflächen (z.B. Kegelbahn, Boulderwand),
· Vergnügungsstätten, sofern es sich nicht um Geldspielhallen und Wettbüros handelt,
· Gastronomie,
· Seminar- und Tagungsstätten,
· Verwaltungseinrichtungen,
· Mitarbeiterbereiche,
· Hochtanks für Löschwasser.

TF 4
(1) Die Teilfläche SO 4 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung -Erweiterung Erlebnis-Dorf- dient als Freizeitpark

vorwiegend der Unterbringung touristisch geprägter Freizeiteinrichtungen und Fahrgeschäfte, der Unterbringung von
Beherbergungen, Manufakturen und Schauproduktionen sowie der Herstellung, Präsentation, Vermarktung und dem Verkauf von
Produkten aus den Sortimenten gemäß TF 18. Zulässig sind:
· ein Hotel mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Verkaufsflächen gemäß textlicher Festsetzungen TF 17, TF 18 und TF 19,
· Handwerksbetriebe mit Schauproduktion,
· Ausstellungseinrichtungen,
· Freizeitpark-Attraktionen und Fahrgeschäfte,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· kulturelle Einrichtungen (z.B. Kino, Theater, Showbühnen),
· Kreativ-Kunstwerkstätten,
· Eventflächen (z.B. Kegelbahn, Boulderwand),
· Vergnügungsstätten, sofern es sich nicht um Geldspielhallen und Wettbüros handelt,
· Gastronomie,
· Seminar- und Tagungsstätten,
· Verwaltungseinrichtungen,
· Mitarbeiterbereiche,
· Hochtanks für Löschwasser.

TF5

(1) Die Teilfläche SO 5 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Erdbeerhäuser und Hotel“ dient der
Unterbringung von Beherbergungen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig
sind:
· Ferienhäuser und ein Hotel zur Beherbergung mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen.

TF 6

(1) Die Teilfläche SO 6 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Wasserpark mit Promenade und Themenhotel“
dient als Freizeitpark vorwiegend der Unterbringung eines Wasserparks, der Unterbringung touristisch geprägter
Freizeiteinrichtungen und Fahrgeschäfte, der Unterbringung von Beherbergungen, Manufakturen und Schauproduktionen sowie
der Herstellung, Präsentation, Vermarktung und dem Verkauf von Produkten aus den Sortimenten gemäß TF 18. Zulässig sind:
· ein Hotel mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Verkaufsflächen gemäß textlicher Festsetzungen TF 17, TF 18 und TF 19,
· Wasserpark mit überdachten und nicht überdachten Wasserflächen,
· Anlagen wie Rutschtürme oder ähnliche dem Wasserpark dienende Anlagen,
· Freizeitpark-Attraktionen und Fahrgeschäfte,
· Ausstellungseinrichtungen
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· kulturelle Einrichtungen (z.B. Kino, Theater, Showbühnen),
· Kreativ-Kunstwerkstätten,
· Eventflächen (z.B. Kegelbahn, Boulderwand),
· Vergnügungsstätten, sofern es sich nicht um Geldspielhallen und Wettbüros handelt,
· Gastronomie,
· Seminar- und Tagungsstätten,
· Verwaltungseinrichtungen,
· Mitarbeiterbereiche,
· Hochtanks für Löschwasser.

TF 7
(1) Die Teilfläche SO 7 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Löwenturm und Themenhotel“ dient als

Freizeitpark vorwiegend der Unterbringung touristisch geprägter Freizeiteinrichtungen und Fahrgeschäfte, der Unterbringung von
Beherbergungen, Manufakturen und Schauproduktionen sowie der Herstellung, Präsentation, Vermarktung und dem Verkauf von
Produkten aus den Sortimenten gemäß TF 18. Zulässig sind:
· ein Hotel mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Verkaufsflächen gemäß textlicher Festsetzungen TF 17, TF 18 und TF 19,
· Freizeitpark-Attraktionen und Fahrgeschäfte,
· Ausstellungseinrichtungen,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· kulturelle Einrichtungen (z.B. Kino, Theater, Showbühnen),
· Kreativ-Kunstwerkstätten,
· Eventflächen (z.B. Kegelbahn, Boulderwand),
· Vergnügungsstätten, sofern es sich nicht um Geldspielhallen und Wettbüros handelt,
· Gastronomie,
· Seminar- und Tagungsstätten,
· Verwaltungseinrichtungen,
· Mitarbeiterbereiche,
· Hochtanks für Löschwasser.

TF 8
(1) Die Teilfläche SO 8 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Feriendorf I“ dient der Unterbringung von

Beherbergungen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig sind:
· Ferienhäuser und ein Hotel zur Beherbergung mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen.

TF 9

(1) Die Teilfläche SO 9 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Feriendorf II“ dient vorwiegend der
Unterbringung von Beherbergungen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig
sind:
· Ferienhäuser zur Beherbergung mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· Service- und Sanitäranlagen.

TF 10
(1) Die Teilfläche SO 10 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Caravanstellplatz“ dient vorwiegend der

Unterbringung von Caravanstellplätzen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig
sind:
· maximal 200 Caravanstellplätze,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· Gastronomie,
· Service- und Sanitäranlagen,
· Hochtanks für Löschwasser.

TF 11

(1) Die Teilfläche SO 11 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Feriendorf III“ dient der Unterbringung von
Beherbergungen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig sind:
· Ferienhäuser zur Beherbergung mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· Service- und Sanitäranlagen.

TF 12

(1) Die Teilfläche SO 12 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Feriendorf IV“ dient vorwiegend der
Unterbringung von Beherbergungen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig
sind:
· Ferienhäuser und Zeltanlagen mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· Service- und Sanitäranlagen.

TF 13

(1) Die Teilfläche SO 13 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung „Themenhotelanlage“ dient vorwiegend der
Unterbringung von Beherbergungen und der Unterbringung von Anlagen zur touristisch geprägten Freizeitgestaltung. Zulässig
sind:
· ein Hotel mit einer maximalen Bettenzahl gemäß textlicher Festsetzungen TF 15 und TF 16,
· Verkaufsflächen gemäß textlicher Festsetzungen TF 17, TF 18 und TF 19,
· Spiel- und Freizeitsporteinrichtungen,
· Seminar- und Tagungsstätten innerhalb des Hotels,
· Kreativ-Kunstwerkstätten innerhalb des Hotels,
· Eventflächen (z.B. Kegelbahn und Boulderwand),
· Gastronomie innerhalb des Hotels,
· Hochtanks für Löschwasser.

(2) Ausnahmsweise sind zulässig:
· kulturelle Nutzungen innerhalb des Hotels.

Gastronomische Einrichtung und weitere bauliche Anlagen

TF 14
(1) Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Cluster) und der erweiterten überbaubaren Grundstücksflächen (Erlebnisbereich/

Funktionsbereich) der Teilflächen SO 3, SO 4, SO 6 sowie SO 7 des sonstigen Sondergebietes SO sind maximal 25 untergeordnete
gastronomische Einrichtungen mit einer maximalen Grundfläche je Einrichtung von 20 m² bis zu einer maximalen Gesamtgrundfläche von
460 m² zulässig.

(2) Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche E2 ist in der Maßnahmenfläche H eine Grundfläche von 145 m² für die
Fundamente einer Attraktion zulässig.

Beherbergungen

TF 15
(1) Im sonstigen Sondergebiet SO sind Beherbergungen nach Maßgabe der textlichen Festsetzungen TF 3 bis TF 13, hiervon

ausgeschlossen die textliche Festsetzung TF 10, mit einer maximalen Bettenzahl von insgesamt 4.000 Betten zulässig. Diese darf
nach Maßgabe der textlichen Festsetzungen TF 16 auf einzelne Teilflächen aufgeteilt werden. Die Bettenzahl in den einzelnen
Teilflächen legt die maximale Bettenzahl der jeweiligen Teilfläche fest.

TF 16

(1) Innerhalb der Teilflächen des sonstigen Sondergebietes SO sind Beherbergungsbetriebe mit folgenden Bettenzahlen zulässig, die
Gesamtbettenzahl gemäß textlicher Festsetzung TF 15 darf dabei nicht überschritten werden:

Verkaufsflächen

TF 17
(1) Im sonstigen Sondergebiet SO ist eine Gesamtverkaufsfläche von insgesamt maximal 8.500 m² zulässig.

(2) Die Errichtung von maximal 1.500 m² Verkaufsfläche als "Bauern- und Handwerkermarkt" für die Vermarktung regionaler Produkte
mit folgenden Sortimenten ist zulässig:
· Nahrungs- und Genussmittelspezialitäten,
· Frischwaren wie Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Backwaren,
· kunstgewerbliche Keramik,
· Geschenkartikel,
· Artikel für Haus, Hof und Garten,
· regionaltypische Souvenirs,
· Spielwaren, überwiegend aus Naturprodukten hergestellt,
· Naturkosmetik.

(3) Ab 1.501 m² Verkaufsfläche sind im sonstigen Sondergebiet SO weitere Verkaufsflächen nur zulässig, wenn je 3,5 m²
Verkaufsfläche ein Übernachtungsbett zur Beherbergung errichtet und betrieben ist.

(4) Abweichend von Absatz 3 und nach Maßgabe des Durchführungsvertrages ist die Errichtung von 1.500 m² Verkaufsfläche ohne
Betrieb von Übernachtungsbetten zulässig. Die Errichtung weiterer Verkaufsflächen ist nur zulässig, wenn mindestens 429
Übernachtungsbetten zur Beherbergung als Kompensation der vorgezogenen Zulässigkeit von 1.500 m² nach diesem Absatz im
sonstigen Sondergebiet SO errichtet und betrieben sind.

(5) Ab 1.501 m² Verkaufsfläche gliedern sich die zulässigen Verkaufsflächen wie folgt:
· nach Maßgabe des Durchführungsvertrags sind maximal 4.600 m² Manufakturverkaufsflächen zulässig.
· nach Maßgabe des Durchführungsvertrags sind maximal 2.100 m² Verkaufsflächen für Themenshops zulässig.
· nach Maßgabe des Durchführungsvertrags sind maximal 300 m² Reisebedarfsverkaufsflächen zulässig.
· nach Maßgabe des Durchführungsvertrages sind maximal 320 m² Verkaufsdisplayflächen zulässig.
· nach Maßgabe des Durchführungsvertrages sind maximal 450 m² Kioskverkaufsflächen zulässig.

(6) Die Gesamtverkaufsfläche wird nach Maßgabe der textlichen Festsetzungen TF 19 auf einzelne Teilflächen (Cluster) aufgeteilt. Die
Verkaufsfläche in den einzelnen Teilflächen legt die maximale Verkaufsfläche der jeweiligen Teilfläche (Cluster) fest.

(7) Abweichend von Absatz 6 und nach Maßgabe des Durchführungsvertrages sind Verkaufsdisplays und Kiosksortimente nach
Absatz 5 in den Teilbereichen SO 3 bis SO 13 des sonstigen Sondergebietes allgemein zulässig.

(8) Innerhalb des sonstigen Sondergebietes werden Lebensmittel-Vollsortimenter, Discountmärkte, Fachmärkte und Fachgeschäfte
jeglicher Art, SB-Warenhäuser, Sonder- und Restpostenmärkte, Factory-Outlet-Center ausgeschlossen.

TF 18
(1) Auf den Verkaufsflächen gemäß textlicher Festsetzung TF 17 (5) sind folgende Sortimente zulässig:

· Manufaktursortimente nach Maßgabe des Durchführungsvertrages und unter Beachtung der textlichen Festsetzung TF 17 Abs. 1
   und 5; zur Sortimentsabrundung dürfen sonstige Waren auf bis zu 10 % der Verkaufsfläche verkauft werden.
· Themenshopsortimente nach Maßgabe des Durchführungsvertrages und unter Beachtung der textlichen Festsetzung TF 17 Abs.
   1 und 5.
· Reisebedarfssortimente nach Maßgabe des Durchführungsvertrages und unter Beachtung der textlichen Festsetzung TF 17 Abs.
   1 und 5,
· Verkaufsdisplays Kiosksortimente nach Maßgabe des Durchführungsvertrages und unter Beachtung der TF 17 Abs. 1, 5 und 6.

TF 19
(1) Auf den überbaren Grundstücksflächen (Cluster) des sonstigen Sondergebietes sind folgende Verkaufsflächen zulässig, die

Gesamtverkaufsflächen der textlichen Festsetzung TF 17 Absätze 1, 2 und 5 dürfen nicht überschritten werden.:

Maß der baulichen Nutzung

TF 20
(1) Innerhalb der Teilflächen des sonstigen Sondergebietes SO sind folgende Maße der baulichen Nutzung zulässig:

TF 21
(1) In den folgenden Teilflächen des sonstigen Sondergebietes SO darf die zulässige Grundfläche von Hauptanlagen zusätzlich durch

die Grundflächen von Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO und Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer
Grundflächenzahl von höchstens:

überschritten werden. Eine weitere Überschreitung der zulässigen Grundfläche ist für Anlagen gemäß § 19 Abs. 5 BauNVO im
sonstigen Sondergebiet SO unzulässig.

TF 22

(1) Innerhalb der Teilfläche SO 6 des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung -Wasserpark mit Promenade und
Themenhotel- wird als Abweichung von der festgesetzten maximalen Oberkante gemäß textlicher Festsetzung TF 20 die
Errichtung eines Rutschenturms mit einer maximalen Oberkante von 84,5 m über NHN zugelassen.

(2) Innerhalb der Teilflächen SO 3, SO 4, SO 5, SO 6 und SO 7 des sonstigen Sondergebietes sowie in der privaten Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung Ga6 wird als Abweichung von den festgesetzten maximalen Oberkanten gemäß textlicher
Festsetzung TF 20 die Errichtung eines Fahrgeschäftes mit einer maximalen Oberkante von 79 m über NHN.

(3) Eine Überschreitung der festgesetzten Oberkante (OK) durch Aufbauten für Aufzugs- und Lüftungsanlagen und anderen
technischen Anlagen, die der Nutzung dienen, sowie für Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien um maximal 3 m ist in
allen Teilflächen des sonstigen Sondergebietes ausnahmsweise zulässig.

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

TF 23
(1) Innerhalb der Teilfläche SO 1 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung -Mitarbeiter Wohnen- wird die

abweichende Bauweise für die überbaubare Grundstücksfläche Apartmenthaus festgesetzt: Zulässig sind Gebäude mit seitlichem
Grenzabstand und einer Gebäudelänge bis 120 m.

(2) Innerhalb der Teilfläche SO 2 des sonstigen Sondergebietes SO mit der Zweckbestimmung -Wirtschaftshof- wird die abweichende
Bauweise für die überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Zulässig sind Gebäude mit und ohne seitlichem Grenzabstand und
einer Gebäudelänge bis 153 m.

(3) Innerhalb der Teilflächen SO 3, ausgeschlossen Cluster C9, SO 4, SO 5 sowie SO 8 des sonstigen Sondergebietes SO wird die
abweichende Bauweise festgesetzt: Zulässig sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und einer Gebäudelänge bis 110 m.

(4) Innerhalb des Clusters C9 der Teilfläche SO 3 sowie innerhalb der Teilfläche SO 7, ausgeschlossen Cluster 27, des sonstigen
Sondergebietes SO wird die abweichende Bauweise festgesetzt: Zulässig sind Gebäude mit und ohne seitlichem Grenzabstand
und einer Gebäudelänge bis 190 m.

(5) Innerhalb der Teilfläche SO 13 des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung -Themenhotelanlage- wird die
abweichende Bauweise festgesetzt: Zulässig sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und einer Gebäudelänge bis 80 m.

Verkehrsflächen, ergänzende Arten der baulichen Nutzung

TF 24
(1) Innerhalb der Teilfläche SO 1 des sonstigen Sondergebietes SO sind Stellplätze sowie Ein- und Ausfahrten der Stellplätze nur

innerhalb der Fläche St sowie auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

TF 25
(1) Eine Überquerung der festgesetzten privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung -Geh- und Radweg- durch

Fahrgeschäfte ist ab einer lichten Höhe von 3,5 m bis max. 16,0 m über dem Höhenniveau der Verkehrsfläche zulässig.

(2) Eine Überquerung der Planstraße B zwischen der privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkhaus“ und der
Teilfläche SO 7 des sonstigen Sondergebietes SO durch ein Fahrgeschäft ab einer lichten Höhe von 5,5 m bis 16,0 m über dem
Höhenniveau der Planstraße B ist zulässig.

(3) Innerhalb der privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung -Parkhaus- ist oberhalb des 3. Garagengeschosses der
Einstieg in ein Fahrgeschäft einschließlich der dazugehörigen Nebenflächen zulässig.

TF 26
(1) In den Teilbereichen SO 5, SO 6 und SO 8 des sonstigen Sondergebietes sind nach Maßgabe des Durchführungsvertrages

temporär befristete Stellplatzanlagen zulässig.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

TF 27
(1) Die Fläche GF 1 ist mit Geh- und Radfahrrechten zu Gunsten der Allgemeinheit in einer Breite von 6 m zu belasten.

(2) Die Fläche GFL 1 ist mit Geh- und Radfahrrechten zu Gunsten der Allgemeinheit sowie mit Fahr- und Leitungsrechten zugunsten
der Anlieger und den zuständigen Erschließungsträgern in einer Breite von 6 m zu belasten.

Private Grünflächen, Wald und grünordnerische Festsetzungen

TF 28
(1) Innerhalb der zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gekennzeichneten Flächen sind Bäume

oder Obstbäume der Pflanzliste 1 zu pflanzen. Der Regelabstand untereinander beträgt 10 m und darf maximal 20 m betragen. Mit
der Pflanzung der Bäume ist zusammen mit der textlichen Festsetzung 29 entlang der Planstraße B eine Allee neu zu begründen.
Die Allee darf durch Zufahrten unterbrochen werden.

TF 29
(1) Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen der Planstraßen A, B, C und D sowie der privaten Straßenverkehrsflächen sind

in den begleitenden Mulden/Grünstreifen 260 Bäume oder Obstbäume der Pflanzliste Nr. 1 zu pflanzen, zu erhalten und bei
Abgang nachzupflanzen. Der Regelabstand untereinander beträgt 10 m und darf maximal 20 m betragen. Die Baumreihen dürfen
durch Zufahrten unterbrochen werden.

TF 30
(1) Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen der Planstraßen A, B, C und D sowie der privaten Straßenverkehrsflächen sind

die begleitenden Mulden/Grünstreifen auf 3.400 m² mit einer blütenreichen Staudenflur anzusäen und dauerhaft zu unterhalten. Es
ist eine Regiosaatgutmischung aus 10% Gräsern und 90% ein- und mehrjährigen Blühpflanzen aus dem Ursprungsgebiet 4 -
Ostdeutsches Tiefland zu verwenden.

TF 31
(1) Stellplatzanlagen für mehr als 6 Kraftfahrzeuge sind mit Bäumen zu begrünen und zu gliedern. Dazu ist je angefangene 6

Stellplätze ein Baum der Pflanzliste 2 zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

TF 32
(1) Die Befestigung von Stellplätzen ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Als wasser- und luftdurchlässig

gelten Versickerungspflaster mit bauaufsichtlicher Zulassung, Pflaster mit einem Fugenanteil von mindestens 30%,
Rasengittersteine, wassergebundene Decken oder Schotterrasen.

TF 33
(1) Die Befestigungen auf den Platz-, Promenaden und Erlebnisflächen sind zu 25 % aus versickerungsfähigem Betonpflaster

herzustellen.

TF 34
(1) In den Teilflächen SO 8 und SO 11 des sonstigen Sondergebiets sind die Erschließungswege der Ferienhäuser aus Holzstegen

herzustellen. Die Lauffläche ist in der Höhe so zu gestalten, dass ein Grasbewuchs unterhalb dieser ermöglicht wird.

TF 35
(1) Der Wald in der Waldfläche A ist dauerhaft zu erhalten.

TF 36
(1) Die auf der privaten Grünfläche B vorhandene Vegetation ist dauerhaft zu erhalten.

TF 37
(1) Das Gebäude C in der Waldfläche D ist als Ganzjahreslebensstätte heimischer Fledermausarten dauerhaft zu erhalten. Das

Gebäude K in der privaten Grünfläche F ist als Winterquartier für Fledermäuse zu optimieren. Hierzu ist der Bunker mit geeigneten
Versteckstrukturen sowie optimierten Ein- und Ausflügen auszustatten. Das Winterquartier ist dauerhaft zu erhalten.

TF 38
(1) Der Eichenwald in der Waldfläche D ist dauerhaft als geschütztes Biotop und FFH-Lebensraumtyp zu erhalten.

TF 39
(1) Die ehemalige wasserwirtschaftliche Anlage auf der privaten Grünfläche E ist zu entsiegeln. Auf der entsiegelten Fläche ist auf

2.116 m² ein Trockenrasen im Sinne § 1 Punkt 3.2 Brandenburger Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen vom
07.08.2006 zu entwickeln und dauerhaft zu sichern.

TF 40
(1) Auf der privaten Grünfläche F ist nördlich des vorhandenen Radweges auf 27.750 m² ein artenreiches Feldgehölz aus heimischen,

standortgerechten Laubbäumen und -sträuchern der Pflanzliste 3 herzustellen und dauerhaft zu sichern. Der Abstand der Gehölze
untereinander darf bis zu 1,5 m betragen. Die vorhandenen Vegetationsbestände südlich des Radweges sind dauerhaft zu
erhalten.

TF 41
(1) Auf der privaten Grünfläche G sind vorhandene Verkehrsflächenbefestigungen zu entsiegeln und auf 7.650 m² eine

Besenginsterheide im Sinne § 1 Punkt 3.5 Brandenburger Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen vom 07.08.2006 zu
entwickeln und dauerhaft zu sichern. Auf 1.800 m² Fläche ist eine Feldgehölzhecke mit heimischen, standortgerechten
Laubbäumen und -sträuchern der Pflanzliste 3 herzustellen und dauerhaft zu sichern. Der Abstand der Gehölze in der
Feldgehölzhecke untereinander darf bis zu 1,5 m betragen.

TF 42
(1) Auf der privaten Grünfläche I sind vorhandene Verkehrsflächenbefestigungen zu entsiegeln. Die entsiegelten und alle nördlich

davon gelegenen Flächen sind auf insgesamt 750 m² mit einer flächigen Laubgehölzpflanzung aus heimischen, standortgerechten
Laubsträuchern der Pflanzliste 4 zu bepflanzen und dauerhaft zu sichern. Der Abstand der Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m
betragen. Die vorhandenen Trockenrasen und Besenginsterheiden südlich der Verkehrsflächen sind dauerhaft zu erhalten.

TF 43
(1) Der auf der privaten Grünfläche J vorhandene natürliche Baumbestand sowie die Staudenfluren entlang der B5 sind dauerhaft zu

erhalten. Auf nicht mit Gehölzen bestandene Flächen im Übergang zum Eichenwald ist auf 600 m² ein Waldmantel aus
standortgerechten, heimischen Laubgehölzen der Pflanzliste 5 herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Der Abstand der Gehölze
untereinander darf bis zu 2,0 m betragen. Auf den übrigen Flächen sind auf insgesamt 1.080 m² artenreiche Feldgehölze aus
heimischen, standortgerechten Laubbäumen und -sträuchern der Pflanzliste 2 herzustellen und dauerhaft zu sichern. Der Abstand
der Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m betragen.

TF 44
(1) Die private Grünfläche -Regenwasserversickerung- ist als extensives Grasland zu pflegen. Hierzu ist eine Beweidung mit Schafen

und Ziegen oder eine einmalige Mahd im Jahr, nicht vor dem 15.07., zulässig. Das Versickerungsbecken darf bis zu dreimal im
Jahr gemäht werden. Die Mahd ist so vorzunehmen, dass eine Vegetationshöhe von mindestens 10 cm, innerhalb des
Versickerungsbeckens von 6 cm verbleibt. Das Mahdgut ist aufzunehmen und von der Fläche zu entfernen.

TF 45
(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilflächen SO 1, SO 5, SO 8, SO 9, SO 10, SO 11 und SO 12 des sonstigen

Sondergebietes sind standortgerechte, heimische Bäume der Pflanzliste 2 sowie auf der Fläche Ga 6 der Pflanzliste 1 zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten. In der Teilfläche SO 11 des sonstigen Sondergebietes dürfen die Bäume nicht im Bereich der
anzulegenden Trockenrasen und Besenginsterheiden stehen. Folgende Mindestbaumanzahl gilt:
· SO 1 - 50 Bäume
· SO 5 - 32 Bäume
· SO 8 - 44 Bäume
· SO 9 - 22 Bäume
· SO 10 - 33 Bäume
· SO 11 - 86 Bäume
· SO 12 - 27 Bäume
· Ga 6 - 73 Bäume

TF 46
(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilflächen SO 1, SO 2, SO 5, SO 8, SO 9, SO 10, SO 11, SO 12 und SO 13 des

sonstigen Sondergebietes sowie der Fläche Ga 6 ist extensives Grasland anzusäen und dauerhaft zu unterhalten. Für die Ansaat
ist eine Regiosaatgutmischung aus 70% Gräsern und 30% Kräutern aus dem Ursprungsgebiet 4 - Ostdeutsches Tiefland zu
verwenden. Die Flächen können bis zu dreimal im Jahr gemäht werden, wobei eine Mindestvegetationshöhe von 6 cm einzuhalten
ist. Eine Beweidung durch Schafe und Ziegen ist zulässig. Das Mahdgut ist aufzunehmen und von den Flächen zu entfernen.
Folgende Mindestpflanzflächengrößen gelten:
· SO 1 - 5.700 m²
· SO 2 - 675 m²
· SO 5 - 11.000 m²
· SO 8 - 11.500 m²
· SO 9 - 4.800 m²
· SO 10 - 13.250 m²
· SO 11 - 20.400 m²
· SO 12 - 6.000 m²
· SO 13 - 4.400 m²
· Ga 6 - 2.400 m²

TF 47
(1) Innerhalb der Fläche H der Teilfläche SO 3 des sonstigen Sondergebietes ist auf 1.500 m² eine Besenginsterheide im Sinne § 1

Punkt 3.5 Brandenburger Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen vom 07.08.2006 zu entwickeln und dauerhaft zu
sichern. Auf 700 m² ist extensives Grasland anzusäen und dauerhaft zu unterhalten. Für die Ansaat ist eine Regiosaatgutmischung
aus 70% Gräsern und 30% Kräutern aus dem Ursprungsgebiet 4 - Ostdeutsches Tiefland zu verwenden. Die Flächen können bis
zu dreimal im Jahr gemäht werden, wobei eine Mindestvegetationshöhe von 6 cm einzuhalten ist. Eine Beweidung durch Schafe
und Ziegen ist zulässig. Das Mahdgut ist aufzunehmen und von den Flächen zu entfernen. Stützen einschließlich ihrer
Fundamente für eine Achterbahn sind zulässig.

TF 48

(1) Die nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 3, SO 4, SO 6 und SO 7 des sonstigen Sondergebietes sind mit extensivem
Grasland, blütenreichen Staudenfluren oder standortgerechten, heimischen Laubgehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu sichern.
Für das extensive Grasland ist eine Regiosaatgutmischung aus 70% Gräsern und 30% Kräutern aus dem Ursprungsgebiet 4 -
Ostdeutsches Tiefland zu verwenden. Die Flächen können bis zu dreimal im Jahr gemäht werden, wobei eine
Mindestvegetationshöhe von 6 cm einzuhalten ist. Für die blütenreichen Staudenfluren ist eine Regiosaatgutmischung aus 10%
Gräsern und 90% ein- und mehrjährigen Blühpflanzen aus dem Ursprungsgebiet 4 - Ostdeutsches Tiefland zu verwenden. Für die
Laubgehölze gelten die Pflanzlisten 1 und 4. Aus gestalterischen Gründen sind auch andere standortgerechte, klimatolerante
Gehölzarten zulässig. Der Abstand der Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m betragen. Folgende Mindestpflanzflächengrößen
gelten:
· SO 3 - 36.700 m²
· SO 4 - 12.000 m²
· SO 6 - 2.200 m²
· SO 7 - 4.200 m²

TF 49
(1) Die nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 7 des sonstigen Sondergebietes sind auf 3.000 m² mit standortgerechten,

heimischen Laubgehölzen der Pflanzliste 3 zu bepflanzen und dauerhaft zu sichern. Der Abstand der Gehölze untereinander darf
bis zu 1,5 m betragen.

TF 50
(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 8 des sonstigen Sondergebietes sind auf insgesamt 7.100 m² Trockenrasen

im Sinne § 1 Punkt 3.2 Brandenburger Verordnung zu den gesetzlich geschützten Biotopen vom 07.08.2006 zu entwickeln und
dauerhaft zu sichern. Der Trockenrasenbestand kann sich aus mehreren Teilflächen mit einer Mindestgröße von jeweils 250 m²
zusammensetzen.

TF 51
(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen des Sondergebietes 9 ist auf 1.000 m² entlang des Fahrradweges ein mindestens 5 m breiter

Heckenstreifen aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen der Pflanzliste 3 herzustellen und dauerhaft zu sichern. Der
Abstand der Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m betragen.

TF 52
(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 11 des sonstigen Sondergebietes sind auf insgesamt 9.000 m²

Trockenrasen und auf 4.200 m² Besenginsterheiden im Sinne § 1 Punkt 3.2 bzw. 3.5 Brandenburger Verordnung zu den gesetzlich
geschützten Biotopen vom 07.08.2006 zu entwickeln und dauerhaft zu sichern. Die Trockenrasen- und Besenginsterbestände
können sich aus mehreren Teilflächen mit einer Mindestgröße von jeweils 250 m² zusammensetzen. Die Bestände dürfen von
Stegen überbaut werden.

TF 53
(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 12 des sonstigen Sondergebietes ist auf 1.500 m² entlang der östlichen,

südlichen und westlichen Gebietsgrenze ein mindestens 5 m breiter Heckenstreifen aus standortgerechten, heimischen
Laubgehölzen der Pflanzliste 3 herzustellen und dauerhaft zu sichern. Der Abstand der Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m
betragen.

TF 54

(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 13 des sonstigen Sondergebietes sind auf insgesamt 1.500 m²
Laubgebüsche oder Hecken aus standortgerechten, heimischen Laubgehölzen der Pflanzliste 3 anzulegen und dauerhaft zu
sichern. Die Gesamtfläche kann sich aus mehreren, mindestens 250 m² großen Teilflächen zusammensetzen. Der Abstand der
Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m betragen.

TF 55

(1) Auf den nicht überbaubaren Flächen der Teilfläche SO 13 des sonstigen Sondergebietes sind auf insgesamt 1.000 m²
blütenreichen Staudenfluren anzusäen und dauerhaft zu sichern. Es ist eine Regiosaatgutmischung aus 10% Gräsern und 90%
ein- und mehrjährigen Blühpflanzen aus dem Ursprungsgebiet 4 - Ostdeutsches Tiefland zu verwenden.

TF 56

(1) Das Parkhaus auf der Fläche Ga 6 ist auf 6.000 m² mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen der Pflanzliste 3 zu
umpflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu sichern. Der Abstand der Gehölze untereinander darf bis zu 1,5 m betragen.

TF 57
(1) Fensterlose Außenwandflächen mit einer Größe von mehr als 50 m² sind zu mindestens 25 % mit selbstklimmenden, rankenden

oder schlingenden Pflanzen zu begrünen.

TF 58
(1) An den Fassaden der neu zu errichtenden Gebäude in den SO 1, SO 3, SO 9, SO 12 und SO 13 in den Übergangsbereichen zu

offeneren Lebensraumstrukturen sind Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter anzubringen. Es sind Nisthilfen folgender Typen
und Stückzahlen zu verwenden:
· 20 Stück R-32 (Nistkasten mit 32 mm Rundloch, Material: Atmungsaktiver Holzbeton)
· 7 Stück STH (Nistkasten mit 48 mm Einflugloch, Material: Atmungsaktiver Holzbeton)
· 53 Stück NBH (Nistkasten mit Ovalen Fluglöchern 30x50mm für Nischenbrüter, Material: Atmungsaktiver Holzbeton)
· 2 Stück TFK (Turmfalken-Nistkasten, Material: Atmungsaktiver Holzbeton)
· 4 Stück BLH (Nistkasten für Baumläufer, Blaumeise, Sumpfmeise, Tannenmeise und Haubenmeise; Material: Atmungsaktiver
   Holzbeton)
· 2 Stück RSN (Rauchschwalbennest, Material: Atmungsaktiver Holzbeton, wasserfest verleimte Plattenwerkstoffe)
Die konkreten Standorte sind durch die ökologische Baubegleitung festzulegen.

TF 59
(1) An neu zu errichtenden Gebäuden im sonstiges Sondergebiet sind 80 Fledermausquartierstrukturen anzubringen. Typ, Ort und

Lage der Quartiere sind von der ökologischen Baubegleitung zu bestimmen. Verwendet werden sollen
Fassaden-Ganzjahresquartiere sowie Fledermaussommerquartiere/Zweikammer-Fledermaustafeln.

Empfohlene Gehölzarten für Anpflanzungen
Die Ausweisung der Pflanzqualitäten bezieht sich auf den Lorberg-Baumschulkatalog, 86. Auflage. Die Verwendung von Sorten ist
zulässig.

Pflanzliste 1
gebietsheimische, standortgerechte Bäume der Qualität Hochstamm, 3xv mDb, StU 12-14 cm, Kiefern als Solitär 4xv mDb 175-200 cm

Pinus sylvestris - Waldkiefer
Acer platanoides - Spitzahorn
Betula pendula - Sandbirke
Quercus petraea - Traubeneiche
Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde
Tilia platyphyllos - Sommerlinde
Ulmus minor  - Feldulme
Fagus sylvatica - Rotbuche
Populus tremula - Zitterpappel
Carpinus betulus - Hainbuche
Acer campreste - Feldahorn
Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume)

Pflanzliste 2
gebietsheimische, standortgerechte Bäume der Qualität Hochstamm, 3xv mDb, StU 16-18 cm, Kiefern als Solitär, 6xv mDb StU 30-35 cm

Pinus sylvestris - Waldkiefer
Acer platanoides - Spitzahorn
Betula pendula - Sandbirke
Quercus petraea - Traubeneiche
Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Tilia cordata - Winterlinde
Tilia platyphyllos - Sommerlinde
Ulmus minor  - Feldulme
Fagus sylvatica - Rotbuche
Populus tremula - Zitterpappel
Carpinus betulus - Hainbuche
Acer campreste - Feldahorn
Sorbus torminalis - Elsbeere

Pflanzliste 3
gebietsheimische, standortgerechte Bäume der Qualität v. Heister oB, 100 - 150 cm

Acer campestre - Feldahorn
Acer platanoides - Spitzahorn
Betula pendula - Sandbirke
Prunus padus - Traubenkirsche
Quercus petraea - Traubeneiche
Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Ulmus minor  - Feldulme
Populus tremula - Zitterpappel
Carpinus betulus - Hainbuche
Malus sylvestris - Wildapfel

gebietsheimische, standortgerechte Laubsträucher der Qualität vStr 60 - 100 cm
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Strauchhasel
Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn
Prunus spinosa - Schlehe
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Rhamnus frangula - Faulbaum
Rosa canina - Hundsrose
Rosa corymbifera - Heckenrose
Rosa elliptica - Keilblättrige Rose
Rosa rubiginosa - Weinrose
Rosa tomentosa - Filzrose
Salix aurita - Ohrweide
Salix caprea - Salweide
Salix cinerea - Grauweide
Salix triandra - Mandelweide
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzliste 4
gebietsheimische, standortgerechte Laubsträucher der Qualität vStr 60 - 100 cm

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Strauchhasel
Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn
Prunus spinosa - Schlehe
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Rhamnus frangula - Faulbaum
Rosa canina - Hundsrose
Rosa corymbifera - Heckenrose
Rosa elliptica - Keilblättrige Rose
Rosa rubiginosa - Weinrose
Rosa tomentosa - Filzrose
Salix aurita - Ohrweide
Salix caprea - Salweide
Salix cinerea - Grauweide
Salix triandra - Mandelweide
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball
Juniperus communis - Säulenwacholder

Pflanzliste 5
gebietsheimische, standortgerechte Bäume der Qualität v. Heister oB, 100 - 150 cm

Acer campestre - Feldahorn
Sorbus aria - Mehlbeere
Betula pendula - Sandbirke

gebietsheimische, standortgerechte Laubsträucher der Qualität vStr 60 - 100 cm

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Strauchhasel
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Rhamnus frangula - Faulbaum

Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen

TF 60
(1) Auf den Teilbereichen SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8, SO9, SO10, SO11, SO12 und SO13 des sonstigen

Sondergebietes sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente L EK nach DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontingentierung“ weder tags (06:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts
(22:00 bis 06:00 Uhr) überschreiten.

(2) Im Teilbereich SO 1 sind schutzbedürftige Räume nach DIN 4109-1:2018-01 vorzugsweise an der lärmabgewandten Gebäudeseite
anzuordnen. Die lärmabgewandte Seite ist die Südseite. Diese Räume sind vorzugsweise als Schlafräume zu nutzen. Von dieser
Grundrissgestaltung kann abgewichen werden, wenn diese aus städtebaulich-architektonischen Gründen nicht möglich ist. Von
dieser Grundrissgestaltung kann abgewichen werden, wenn diese aus städtebaulich-architektonischen Gründen nicht möglich ist
und die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse durch andere konstruktive und technische Maßnahmen gewährleistet ist.

(3) Im Teilbereich SO 1 sind die Außenöffnungen (Fenster und Türen) der schutzbedürftigen Räume einschließlich Wohnküchen mit
einer Grundfläche größer als 12 m², welche nach Norden ausgerichtet sind, als besondere Fensterkonstruktion auszuführen oder
mit baulichen Maßnahmen gleicher Wirkung auszustatten. Durch diese ist sicherzustellen, dass bei einer Teilöffnung der Fenster
die Beurteilungspegel von 40 dB(A) tags in Aufenthaltsräumen, welche in der Tagzeit genutzt werden und 30 dB(A) nachts in
Schlafräumen nicht überschritten werden. Baulich verbundene Außenwohnbereiche sind an den lärmabgewandten Gebäudeseiten
anzuordnen. Nach Nr. 1 Satz 4 nicht an der lärmabgewandten Gebäudeseite angeordnete baulich verbundene
Außenwohnbereiche sind baulich schließbar auszuführen.

(4) Im Teilbereich SO 7 sind die Außenöffnungen (Fenster und Türen) der schutzbedürftigen Räume einschließlich Wohnküchen mit
einer Grundfläche größer als 12 m², welche nach Norden ausgerichtet sind, nicht zu öffnend auszuführen oder mit Vorbauten, wie
baulich schließbare Außenwohnbereiche, welche nicht für den ständigen Aufenthalt bestimmt sind, oder bauliche Maßnahmen
gleicher Wirkung, wie Vorhangfassaden mit einem Abstand zum Fenster des schutzbedürftigen Raumes größer als 0,5 m,
auszustatten.

(5) Auf dem Teilbereich SO 7 und auf der privaten Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung -Ga6- sind die
Nordfassaden mit einer schallabsorbierenden Oberfläche (Absorptionsgrad DLa ≥ 8 bis 11 dB) auszuführen.

(6) Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile von
schutzbedürftigen Räumen gemäß Nr. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einzuhalten.

Der Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen ist nach DIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4 zu führen. Dabei darf nach Nr. 4.4.5.1 für die
von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseite der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei
offener Bebauung um 5 dB und bei geschlossener Bebauung bzw. Innenhöfen um 10 dB gemindert werden.
Wenn durch eine ergänzende schalltechnische Untersuchung für ein konkretes Vorhaben nachgewiesen wird, dass die Werte des
maßgeblichen Außenlärmpegels durch vorgelagerte abschirmende Bebauung oder andere Umstände vermindert werden, darf von
diesen Anforderungen entsprechend abgewichen werden. Der maßgebliche Außenlärmpegel ist gemäß DIN 4109-2:2018-01, Nr.
4.4.5 zu bestimmen.

(7) In den Teilbereichen SO 10, SO 11, SO 12 und SO 13 des sonstigen Sondergebietes sind Wohnnutzungen und
Beherbergungsbetriebe so lange unzulässig, bis das Garagengebäude -Ga 6- vollständig errichtet ist.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

TF 61
(1) Innerhalb der Stellplatzanlage II ist die Errichtung eines Werbepylons in einer Höhe von bis zu 79 m üNHN zulässig.

(2) Innerhalb der Stellplatzanlage III ist die Errichtung eines Werbepylons in einer Höhe von bis zu 80 m üNHN zulässig.

TF 62

(1) Für die äußere Hülle bzw. die Fassadengestaltung der baulichen Anlagen innerhalb des sonstigen Sondergebietes ist die
Verwendung von stark reflektierenden, verspiegelten und grellfarbigen Materialien unzulässig.

TF 63
(1) In der Teilfläche SO 11 sowie in den Clustern C29, C30, C31 und C32 der Teilfläche SO 8 des sonstigen Sondergebietes sind bei

Gebäuden maximal 2 Geschosse zulässig. Das oberste zulässige Geschoss ist im Dachgeschoss unterzubringen.

TF 64

(1) Im sonstigen Sondergebiet SO sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2 m über Oberkante Gelände zulässig.

Sonstige Festsetzungen
TF 65
(1) Innerhalb des Geltungsbereiches gilt die Satzung der Gemeinde Wustermark über die Herstellung notwendiger Stellplätze

(Stellplatzsatzung) vom 27.03.2019 nicht.

TF 66

(1) Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten die Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 2 „Gewerbegebiet Süd“, E 14 „Straße
zur Döberitzer Heide“ und E 29 Teil A „An der Straße zur Döberitzer Heide“ außer Kraft.

Nachrichtliche Übernahmen
Trinkwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzonen III des Wasserschutzgebietes „Elstal-Radelandberg“. Bemessungsgrundlage
für die Genehmigung der geplanten Vorhaben ist das zukünftige Wasserrecht. Maßnahmen und Bauvorhaben sind mit der Unteren
Wasserbehörde abzustimmen. Bei der Umsetzung der textlichen Festsetzung TF 32 kann abweichend von den Bestimmungen der
RiStWag 16 für die Befestigung von Stellplätzen und deren Zufahrten ein versickerungsfähiges Pflaster mit einer Zulassung des
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) verwendet werden.

Wald i.S.d. § 2 LWaldG

Im Geltungsbereich des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans findet sich Wald i.S. des Waldgesetzes des Landes
Brandenburg (LWaldG). Die Teile der vorhandenen Mischwaldflächen die weiterhin erhalten bleiben, werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 b
BauGB als Flächen für Wald festgesetzt und damit dauerhaft gesichert. Für die in andere Nutzungsarten umzuwandelnden Waldflächen
wird Waldersatz entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG geleistet.

Hinweise (ohne Normcharakter)
Baudenkmalschutz

Folgende Objekte wurden nachrichtlich in die Denkmalliste des Landes Brandenburg aufgenommen: Löwenkaserne, zentrale
Gebäudegruppe Gemarkung Elstal 16, Flurstück 71, 14641 Elstal, Gemeinde Wustermark, Landkreis Havelland. Schutzumfang: Turmbau
mit südlichem Flügelbau, Torwache und vierflügeliges Hauptgebäude (Kommandantur) mit Fahrzeughalle. Zum Schutzumfang gehören
Bauzubehör und Ausstattung, sofern sie mit dem Denkmal eine Einheit bilden. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nördlich des
Geltungsbereiches das Denkmal „Olympisches Dorf von 1936“ (ID 09150042) liegt. Es ist sicherzustellen, dass Denkmale und deren
Umgebung durch das Vorhaben in ihrer Wirkung und Substanz nicht beeinträchtigt werden. Eingriffe in die Denkmalsubstanz unterliegen
einer Erlaubnispflicht und sind mit der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen.

Auf die Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 215) wird hingewiesen.

Bodendenkmalschutz

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben,
Metallsachen, Münzen, Knochen u.ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologischen Landesmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege, unter der o.g. Adresse und der unteren Denkmalschutzbehörde
des Landkreises anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum
Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu
schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12 BbgDSchG abgabepflichtig.

Auf die Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl. I S. 215) wird hingewiesen.

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Die Einteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

Vermesservermerk

Grundlage der Bebauungsplanung ist die, im amtlichen Bezugssystem der Lage (ETRS 89) und der Höhe (DHHN2016) vorliegende
Vermessungsgrundlage. Die eindeutige Übertragbarkeit der städtebaulichen Festsetzungen in die Örtlichkeit, anhand der digitalen Daten
wurde geprüft und ist zweifelsfrei möglich.

Artenschutz

Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen
Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, Fledermäuse)
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatschG eingehalten werden. Andernfalls sind bei der jeweils zuständigen Behörde
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§ 45 Abs. 7 BNatschG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen /
Auflagen für die Baumaßnahmen ergeben. (z.B. Regelungen der Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren).

Altlasten/Bodenbelastungen

Durch die langjährige militärische Nutzung sind Bodenverunreinigungen nicht auszuschließen. Bei Auffälligkeiten sind diese der unteren
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Havelland in Bezug auf Bodenkontamination bzw. das Auffinden von
Altablagerungen unverzüglich anzuzeigen (§ 31 ff Brandenburgisches Abfallgesetz). Die Untere Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzbehörde ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligen.

Kampfmittelverdacht

Die Flächen im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind möglicherweise kampfmittelbelastet. Daher ist für die
Ausführung von Erdarbeiten eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. Die Bauträger / Bauausführenden können dazu Anträge
zur Überprüfung einer konkreten Munitionsbelastung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst stellen. Diese Anträge sind rechtzeitig vor
Beginn der Maßnahme einzureichen.

Ergänzende Hinweise:

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für
das Land Brandenburg - KampfmV) vom 23. November 1998, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg
Teil II Nr. 30 vom 14.12.1998, ist es verboten, entdeckte Kampfmittel zu berühren und deren Lage zu verändern. Finder sind verpflichtet,
die Fundstelle gemäß § 2 der genannten Verordnung unverzüglich der nächsten Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.
Unbeschadet der vorstehenden Einschätzung ist bei der Realisierung des Vorhabens jede Auffälligkeit in Bezug auf
Bodenkontaminationen bzw. das Auffinden von Altablagerungen unverzüglich der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde
anzuzeigen, damit die notwendigen Maßnahmen getroffen werden können (Rechtsgrundlage: §§ 31 ff Brandenburgisches Abfallgesetz).

Beeinflussungsbereich des Erdgasspeichers/ Untergrundspeichers Berlin

Das Planungsgebiet befindet sich vollständig im Beeinflussungsbereich des Erdgasspeichers/ Untergrundspeichers Berlin, der Berliner
Erdgasspeicher GmbH im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bedingt durch den Speicherbetrieb sind großflächig um den Speicherstandort an der Erdoberfläche Bodenbewegungen feststellbar.
Aufgrund ihrer gleichförmigen Ausprägung und großflächigen Ausbreitung führen diese im Regelfall jedoch zu keinen
Nutzungseinschränkungen an der Erdoberfläche.

Die Berliner Erdgasspeicher GmbH, hat den Betrieb des Berliner Erdgasspeichers/ Untergrundspeichers im Berliner Bezirk
Charlottenburg-Wilmersdorf und somit die Vermarktung von Speicherkapazitäten bereits zum 01.04.2017 eingestellt.

Der Prozess der Stilllegung wird sich allerdings über viele Jahre erstrecken (Restgasabführung, Monitoring, Rückbau etc.)
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